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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Der seit dem Jahr 1999 bestehende Golf-
park Bostalsee wurde zwischenzeitlich um 
9 Spielbahnen auf eine insgesamt 18-Loch-
Golfpark-Anlage erweitert. Bei einer 
18-Loch-Golfpark-Anlage sind gem. den 
Vorgaben des Deutschen Golf Verbandes 
(DGV) 72 Schläge je Runde bei den Profis 
Standard. Aufgrund fehlender Flächenver-
fügbarkeit konnte bislang nur eine Anlage 
mit 71 Schlägen je Runde realisiert werden. 
Damit künftig auch nationale und interna-
tionale Turniere auf der Anlage stattfinden 
können, muss eine der neu angelegten 
Spielbahn um einen Schlag erweitert wer-
den. Diese Erweiterung ist nicht innerhalb 
des Geltungsbereiches des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Erweiterung Golfpark 
Bostalsee“ möglich. Um die planungsrecht-
liche Zulässigkeit für die Verlängerung der 
Spielbahn zu schaffen, ist die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes erforderlich.  

Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden  
hat somit nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 
Abs. 1 BauGB die Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „2. 
Erweiterung Golfpark Bostalsee“ beschlos-
sen. 

Die regionalökonomische Bedeutung des 
Vorhabens sowie die generelle Standort-
alternativenvorprüfung wurde bereits in 
einem separaten Gutachten dargelegt (sie-
he „Regionalökonomisch-touristische Wir-
kungsanalyse & Standortalternativen - Vor-
prüfung“, 2016).

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs- 
planes zu entnehmen. Er umfasst eine Flä-
che von insgesamt ca. 1,0 ha.

Die Erweiterungsfläche liegt innerhalb des 
rechtsverbindlich ausgewiesenen Land-
schaftsschutzgebietes L 02.02.01 des Land-
kreises St. Wendel (Gemeinde Nohfelden) 
(Saarländisches Amtsblatt 1976, Nr. 41, Sei-
te 905ff; Verordnung vom 12.08.1976 über 
die Ausweisung von Landschaftsschutzge-
bieten im Landkreis St. Wendel).

Das vorgesehene Planvorhaben größten-
teils innerhalb des Landschaftsschutzgebie-
tes ist nur möglich, wenn die zuständige 
Oberste Naturschutzbehörde ein formelles 
Ausgliederungsverfahren des Geltungsbe-
reiches aus dem Landschaftsschutzgebiet 

durchführt und die Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet entsprechend ge-
ändert wird. Eine Ausgliederung aus dem 
Landschaftsschutzgebiet wird parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes und 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
beantragt.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Dr. Stephan Maas Planungsbüro, Otto-
Hahn-Hügel 49, 66740 Saarlouis beauf-
tragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nohfelden stellt für das Plangebiet eine 
Waldfläche dar. Nachrichtlich ist die Um-
grenzung eines Landschaftsschutzgebietes 
dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan 
widerspricht somit dem Entwicklungsgebot 
nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebau-
ungspläne aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln sind. Aus diesem Grund wird 
für den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans der Flächennutzungsplan im Parallel-
verfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeän-
dert.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Golfpark Bostalsee liegt nördlich des 
Siedlungsbereiches des Nohfeldener Orts-
teils Eisen zwischen der L146 und den Stra-
ßen Zur Heide / Franziskushof. 

Die Erweiterungsfläche schließt in nördli-
cher Richtung an den bestehenden Golf-
park an. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Süden und Westen durch den be-
stehenden Golfpark,

•	 im Norden und Osten durch 
Waldflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs- 
planes und der nachstehenden Abbildung 
zu entnehmen. 

Nutzung des Plangebietes 
und Umgebungsnutzung, 
Eigentumsverhältnisse

Die Erweiterungsfläche befindet sich derzeit 
größtenteils in Privateigentum. Die Teilflä-
che des „Waldweges“ befindet sich im 
Eigentum der Gemeinde. Der Weg ist nicht 
als Wegparzelle ausgewiesen. Die Gemein-
de hat, wie der Privateigentümer, Bereit-
schaft zum Verkauf signalisiert. Der 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des bestehenden Golfparks (weiße Balkenlinie) und dem Plangebiet (rote Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Vorhabenträger beabsichtigt bis auf den 
Feldwirtschaftsweg im westlichen Bereich 
das Flurstück des Geltungsbereiches zu er-
werben.

Bei der Erweiterung wird der „Anlieger-
weg“ am unteren Rand der Golffläche um 
das Gelände geführt und mündet ca. 100 
Meter weiter auf dem Feldweg ein.

Aus den Eigentumsverhältnissen ergeben 
sich somit keine Restriktionen für die Auf-
stellung des Bebauungsplanes.

Bei der Erweiterungsfläche handelt es sich 
um eine Waldfläche. Die südliche und west-
liche Umgebung ist durch den bestehenden 
Golfpark, die nördliche und östliche Umge-
bung durch Waldflächen geprägt.

Topografie des Plangebietes

Die Anlage der Spielbahnen wird zu keiner 
wesentlichen / erheblichen Änderung der 
Topografie führen. 

Erforderliche Geländeveränderungen durch 
Modellierung der Spielbahnen werden der 
natürlichen Topografie weitestgehend an-
gepasst.

Es ist somit nicht davon auszugehen, dass 
sich Topografie in besonderer Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird. 

Verkehrsanbindung

Die Erschließungssituation wird durch die 
vorliegende Planung nicht geändert. Der 
Golfpark ist über die Straße Zur Heide und  
dem anschließenden Feldwirtschaftsweg 
bereits erschlossen. 

Die Straße Zur Heide führt unmittelbar zur L 
146, welche die Ortsdurchfahrt von Eisen 
bildet und den Nohfeldener Ortsteil an das 
regionale Straßennetz anbindet. Das Auto-
bahndreieck Nonnweiler - Otzenhausen (A1 
/ A 62) und die Anschlussstelle Nohfelden - 
Türkismühle (A 62) sind vom Golfpark je-
weils in rund 10 Minuten zu erreichen. 

Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist 
mit dem bestehenden Golfpark bereits vor-
handen.

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch 
die Erweiterung zusätzliches Schmutz- oder 

schädlich verunreinigtes Niederschlags-
wasser anfällt. 

Das Niederschlagswasser wird über Drai-
nagesysteme in die im Golfpark angelegten 
Teiche abgeleitet, dort gesammelt und bei 
Bedarf über ein Beregnungssystem wieder 
auf die Spielbahnen zurückgeführt.

Die neu herzustellende Spielbahn wird 
ebenso wie die bereits vorhandenen Spiel-
bahnen ein Drainagesystem aufweisen.

Veränderungen der Bodenoberfläche sind 
außer bei den Bauteilen Grün, Abschlag und 
Sandhindernis nicht geplant, sodass das 
Abflussverhalten des Oberflächenwassers 
mit dem der vorhanden Anlage gleich bleibt.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Keine zentralörtliche Funktion, Nahbereich des bipolaren Grundzentrums Nohfelden/Tür-
kismühle, nicht achsengebunden

Vorranggebiete, sonstige Darstellungen •	 angrenzend Vorranggebiet für Naturschutz

•	 Waldfläche: nachrichtliche Übernahme, die Vorgaben des LWaldG sind zu beachten

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (Z 44): Vorranggebiete für Naturschutz dienen der Sicherung der überörtlichen Belan-
ge des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wegen ihres hohen Schutzstatus 
Vorrang gegenüber anderen Flächenansprüchen, die Inanspruchnahme für Freizeitbe-
bauung ist nicht zulässig: erfüllt.

•	 (G 28) „In Gebieten, die für die Nah-, Ferien- und Kurerholung geeignet sind, soll der 
Tourismus insbesondere durch entsprechend geeignete Infrastrukturangebote geför-
dert werden.“: erfüllt.

•	 (Z 17) Bei der Siedlungsentwicklung (Einrichtungen für Freizeit und Sport) sind vorran-
gig die im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale (...) zu nutzen.: erfüllt

Landschaftsprogramm Gemäß den Darstellungen des aktuellen Landschaftsprogramms des Saarlandes (Juni 
2009) ist der im Norden betroffene Waldbestand Teil eines bis zur rheinland-pfälzischen 
Grenze reichenden „Waldlandschaft Nord-Saarland“ und eines „geschlossenen Wald-
gebietes im Nordsaarland“. Dieses Waldgebiet setzt sich aktuell großflächig aus Nadel-
bäumen zusammen.

Große Teile dieser Waldbestände sind als zu sichernder „historisch alter Waldstand-
ort“dargestellt. Als historisch alte Waldstandorte werden Flächen bezeichnet, die über 
mehrere Jahrhunderte (soweit Kartenaufzeichnungen vorliegen) als Waldflächen Be-
stand hatten. Bei dem Vorschlag der Sicherung solcher Standorte spielt vor allem der Bo-
denschutz eine Rolle, da sich die Bodenentwicklung unter dem Waldschirm noch in der 
für Mitteleuropa naturnächsten Weise vollzogen hat und sich an solchen Standorten die 
noch naturnächsten Böden befinden. Eine naturnahe Bestockung muss nicht vorliegen. 
Im konkreten Fall handelt es sich größtenteils um eine naturferne Nadelwaldbestockung, 
so dass hier von einer deutlichen anthropogenen Vorbelastung des Bodens durch vor al-
lem Versauerung gesprochen werden kann. Ein besonders seltener und daher schützens-
werter Boden ist nicht betroffen. Dementsprechend wird im Landschaftsprogramm auch 
keine Ausweisung des betroffenen Waldbestandes als Bodenschutzwald nach § 19 Lan-
deswaldgesetz vorgeschlagen. Daher ist eine Inanspruchnahme der betroffenen Waldflä-
che ökologisch vertretbar.

Dieses zusammenhängende Waldgebiet zählt komplett zu den unzerschnittenen Räu-
men nach § 6 SNG. Gemäß der Definition von unzerschnittenen Räumen in § 6 Absatz 1 
SNG werden als unzerschnittene Räume Landschaftsteile mit einer Mindestgröße von 15 
km² gewertet, „die nicht durch klassifizierte Straßen, Gemeindestraßen, Schienenwege, 
Bundeswasserstraßen, Stauseen mit einer Fläche von mehr als 30 Hektar, Ortslagen, 
Kraftwerks- und Umspannanlagen sowie den Flughafen Ensheim zerschnitten werden“. 
Die Nutzung einer Fläche als Golfpark zählt demnach nicht zu den zerschneidenden Ele-
menten. Dies wird auch dadurch deutlich, dass der aktuell bereits bestehende Golfplatz 
innerhalb eines unzerschnittenen Raumes liegt. Die Lage der geplanten Erweiterungsflä-
che innerhalb eines unzerschnittenen Raumes steht daher nicht im Widerspruch zu den 
Aussagen des Landschaftsprogramms.

Die Erweiterungsfläche ist Teil eines Landschaftsschutzgebietes, das im Rahmen der 
Neuordnung des aktuellen Landschaftsschutzgebietssystems im Landschaftsprogramm 
vorgeschlagen wird. Die geplante Neukonzeption der Landschaftsschutzgebiete wurde 
bis heute jedoch noch nicht umgesetzt, so dass es sich lediglich um Vorschläge ohne 
Rechtsverbindlichkeit handelt. Die geplanten Erweiterungsfläche liegt allerdings zudem  
in einem bereits aktuell rechtsverbindlich ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet.
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Kriterium Beschreibung

Die Aussagen und Zielvorgaben des Landschaftsprogramms sind lediglich als Rahmen-
vorgaben zu verstehen (Programm) und es sind mit dessen Zielvorgaben und 
Funktionszuweisungen keine restriktiven Wirkungen verbunden. Insgesamt ist die ge-
plante Golfparkerweiterung aus Sicht der übergeordneten landesplanerischen und raum-
ordnerischen Festlegungen und Zielvorgaben als zulässig zu bewerten.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher  
Bedeutung

Landschaftsschutzgebiet Die Erweiterungsfläche liegt größtenteils innerhalb des rechtsverbindlich ausgewiesenen 
Landschaftsschutzgebietes L 02.02.01 des Landkreises St. Wendel (Gemeinde Nohfelden) 
(Saarländisches Amtsblatt 1976, Nr. 41, Seite 905ff; Verordnung vom 12.08.1976 über 
die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten im Landkreis St. Wendel117). Laut § 3 
der Verordnung sind „Veränderungen verboten, die geeignet sind, den Naturhaushalt zu 
schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten oder den Naturgenuss zu beeinträchti-
gen“. Ein spezieller Schutzzweck wird nicht definiert.

Gemäß § 26 Absatz 2 BNatSchG sind innerhalb von Landschaftsschutzgebieten alle 
Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen 
Schutzzweck zuwiderlaufen. Daher widerspricht die geplante Darstellung und Festset-
zung von Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Golfsport“, die mit der Nutzungsum-
wandlung von Wald und landwirtschaftlichen Nutzflächen zu einem Golfpark verbunden 
sind, grundsätzlich dem Schutzzweck eines Landschaftsschutzgebietes.

Die vorgesehene Bebauungsplanung zur Realisierung des Planvorhabens innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets ist daher nur möglich, wenn die zuständige Oberste Natur-
schutzbehörde ein formelles Ausgliederungsverfahren der überschneidenden Flächen des 
Geltungsbereiches aus dem Landschaftsschutzgebiet durchführt und die Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet entsprechend geändert wird. Zur Realisierung des Vor-
habens wird daher ein Antrag auf Ausgliederung des betroffenen Gebietes aus dem 
Landschaftsschutzgebiet gestellt.

Naturpark Der Geltungsbereich liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Saarländischer Verordnung vom 
01.03.2007 festgesetzten „Naturpark Saar-Hunsrück“. Schutzzweck ist laut § 2 der Ver-
ordnung die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Mittelgebirgslandschaft mit ihren die 
Landschaft prägenden Merkmalen zur Erholung der Bevölkerung und für den naturver-
bundenen Tourismus.

Da das Plangebiet keine nennenswerte Bedeutung für das Landschaftsbild besitzt und 
das Vorhaben der Erholung und dem Tourismus dient, steht die Lage des Bebauungsplan-
gebietes im Naturpark nicht im Widerspruch zur vorgesehenen Planung.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Na-
tionalparks, Regionalparks, Biosphärenre-
servate

Der räumliche Geltungsbereich liegt nicht innerhalb oder in der näheren Umgebung 
eines Wasserschutzgebietes, Regionalparks, eines festgesetzten Überschwemmungsge-
bietes, Geschützten Landschaftsbestandteils oder Biosphärenreservats und es sind vom 
Planvorhaben auch keine Naturdenkmäler betroffen. Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Schutzgebieten können daher ausgeschlossen werden.

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da von dem Planvorhaben Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, ist der nach § 39 
BNatSchG festgelegte allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen und Tiere zu beachten. 
Demnach müssen gemäß § 39 Absatz 5 Punkt 2 BNatSchG generell Rodungsarbeiten 
und Gehölzentfernungen außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärt-
nerisch genutzten Grundflächen während der Herbst- und Wintermonate innerhalb des 
Zeitraums von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden, um eine Zerstö-
rung besiedelter Fortpflanzungsstätten und damit gleichzeitig eine Tötung von Tieren zu 
verhindern. Dies ist im Rahmen der Vermeidungsmaßnahmen zu beachten. Bei Einhal-
tung dieser Maßnahme ist für die hecken-, strauch- und baumbrütenden Vögel kein Ver-
stoß gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG zu erwar-
ten.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe Umwelt-
bericht und FFH-Vorprüfung
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan stellt den Geltungsbereich als Waldfläche dar. Nachrichtlich ist 
die Umgrenzung eines Landschaftsschutzgebietes dargestellt. Der vorliegende Bebau-
ungsplan widerspricht somit dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Be-
bauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Aus diesem Grund wird 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans der Flächennutzungsplan im Parallelver-
fahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.

Bestand:

Teiländerung:
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Kriterium Beschreibung

angrenzender Bebauungsplan „Erweite-
rung Golfpark Bostalsee“ (2018) 

Relevante Festsetzungen:

•	 Grünflächen mit Zweckbestimmung Golfsport

•	 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung; hier: Feldwirtschaftsweg

•	 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft

•	 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen



Bebauungsplan „2. Erweiterung Golfpark Bostalsee“, Ortsteil Eisen 12 www.kernplan.de

Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan „2. 
Erweiterung Golfpark Bostalsee“ sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Verlängerung einer bereits bestehenden 
Spielbahn geschaffen werden, weshalb alle 
Standorte ohne direkte Angrenzung an den 
Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes unberücksichtigt blieben. 

Eine generelle Standortalternativen-Vor-
prüfung (zur ersten Erweiterung des Golf-
parks; Kernplan (2016): Regionalökono-
misch-Touristische Wirkungsanalyse und St
andortalternativen-Vorprüfung) wurde be-
reits durchgeführt. Diese wird auch für die 
Standortalternativen-Prüfung für die 2. Er-
weiterung des Golfparks Eisen angeführt.

Im Detail wurde jede bestehende Spielbahn 
auf eine mögliche Erweiterung untersucht. 

Zunächst scheidet ein Großteil aus fakti-
schen Gründen aus, da sich eine Spielbahn 
nicht so einfach verlängern lässt. Die für 
den professionellen Golfsport verbindlichen 
Vorgaben zu den einzelnen Lochlängen sind 
genormt, sodass Verlängerungen einzelner 
Bahnen nur bedingt durchführbar sind. Ziel 
der Erweiterung ist zudem die Erhöhung 
von einer PAR 71 zu einer PAR 72 Golfanla-
ge, um den internationalen Erfordernissen 
gerecht zu werden. Dies ist nur möglich bei 

Entwurf des Golfplatz-Designs inklusive Verlängerung der Spielbahn 10, Quelle Luftbild: LVGL Saarland; Bearbeitung: Kernplan (Stand: 24.04.2025)
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einem bestehenden PAR 4 oder einem PAR 
3, wobei die PAR 3 Spielbahnen auf der 
Golfanlage so angelegt wurden, dass eine 
Verlängerung nicht möglich ist. Die Verlän-
gerung einer PAR 5 Spielbahn ist gem. der 
für den professionellen Golfsport verbindli-
chen Vorgaben nicht möglich.

Die Untersuchung ergab zu den einzelnen 
Spielbahnen folgende Ergebnisse: 

•	 Spielbahn 1 ist bereits ein PAR 5 und 
kann daher nicht verlängert werden.

•	 Spielbahn 2 ist ein kurzes PAR 4, eine 
Verlängerung zu einem PAR 5 (Mindest-
länge 434 m) ist nicht möglich.

•	 Spielbahn 3 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Abschlages über die 
Zufahrtsstraße aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen unmöglich ist.

•	 Spielbahn 4 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Abschlages über die 
Gemeindestraße aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen unmöglich ist.

•	 Spielbahn 5 ist ein PAR 3 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns über die Ge-
meindestraße aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen unmöglich ist.

•	 Spielbahn 6 ist bereits ein PAR 5 und 
kann daher nicht verlängert werden.

•	 Spielbahn 7 ist ein PAR 3 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns aufgrund des 
angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-
302) auszuschließen ist.

•	 Spielbahn 8 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns oder des Ab-
schlages aufgrund des angrenzenden 
Naturschutzgebietes „Wiesenkomplex 
bei Eisen“ (N 6308-302) auszuschlie-
ßen ist.

•	 Spielbahn 9 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns aufgrund des 
angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-
302) auszuschließen ist.

•	 Spielbahn 10 ist ein PAR 4 bei dem die 
einzige Option zur sinnvollen Erweite-
rung der Golfanlage besteht, da der 
Fichtenbestand auf der Fläche durch 
den Borkenkäferbefall gerodet werden 
musste, die Fläche somit derzeit keine 
ökologisch höhere Bedeutung aufweist 
und mit der geplanten Spielbahnfüh-
rung der Weg zum nächsten Abschlag 
der Spielbahn 11 verkürzt werden kann.

•	 Spielbahn 11 ist ein kurzes PAR 4 bei 
dem eine Verlängerung auf ein PAR 5 zu 
Konflikten mit den bestehenden Wind-
energieanlagen führen würde.

•	 Spielbahn 12 ist ein PAR 3 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns oder des Ab-
schlages aufgrund des angrenzenden 
Waldbestandes und Landschaftsschutz-
gebietes „L 02.02.01“ auszuschließen 
ist.

•	 Spielbahn 13 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung aufgrund der schon be-
stehenden von der Golfanlage genutz-
ten Flächen nicht möglich ist.

•	 Spielbahn 14 ist bereits ein PAR 5 und 
kann daher nicht verlängert werden.

•	 Spielbahn 15 ist ein PAR 3 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns über die Zu-
fahrtsstraße aus sicherheitstechnischen 
Überlegungen unmöglich ist.

•	 Spielbahn 16 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Abschlages aufgrund 
des angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-
302) auszuschließen und eine Verlänge-
rung des Grüns aufgrund der in kurzer 
Entfernung anschließenden Ortslage 
unmöglich ist.

•	 Spielbahn 17 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Grüns aufgrund des 
angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308-
302) auszuschließen und eine Verlänge-
rung des Abschlages aufgrund der in 
kurzer Entfernung anschließenden 
Ortslage unmöglich ist.

•	 Spielbahn 18 ist ein PAR 4 bei dem eine 
Verlängerung des Abschlages über die 
Zufahrtsstraße aus sicherheitstechni-
schen Überlegungen unmöglich ist.

Die vorstehende detaillierte Untersuchung 
aller bestehenden Spielbahnen zeigt, dass 
andere Erweiterungsmöglichkeiten entwe-
der den öffentlichen Verkehrsraum gefähr-
den, in FFH-Gebiete eingreifen, wertvollen 
alten Eichenbestand gefährden würden 
oder in Naturschutzgebiete eingreifen wür-
den. Dies belegt, dass nach gründlicher Prü-
fung aller Alternativen die Erweiterung der 
Spielbahn 10 die einzige Option ist, die die 
geringsten negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt hat.

Städtebauliches Konzept

Nach Norden gerichtete Verlängerung einer 
bestehenden Spielbahn (Nr. 10) der aktuel-
len 18-Loch-Anlage.

Die Erschließung des Golfparks Bostalsee 
wird wie bisher über die Straße „Zur Heide“ 
erfolgen.  

Das erweiterte Golfpark-Konzept berück-
sichtigt  die ökologisch hochwertigen Teil-
flächen des Naturschutzgebietes „Wiesen-
komplex bei Eisen“ (6308 - 302), die durch 
den Bebauungsplan nicht überplant wird.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Golfsport

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die für die Verlängerung der bestehenden 
Spielbahn benötigte Erweiterungsfläche 
wird als Grünfläche mit der Zweckbe- 
stimmung Golfsport festgesetzt. 

Innerhalb der Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Golfsport sind Nutzun-
gen zulässig, welche für die ordnungsgemä-
ße Ausübung des Golfsports erforderlich 
sind. Zulässig sind Spielbahnen mit ihrem 
idealtypischen Aufbau, Anlagen und Ein-

richtungen zum Aufenthalt der Golfspieler 
und Unterhaltung der Golfbahnen sowie 
Wasserflächen zur Be- und Entwässerung 
der Grünfläche.

Die interne Aufteilung der Golfbahn wird 
nicht festgesetzt. Lediglich die Lage der 
Spielbahn wird übernommen aber nicht 
festgesetzt.

Damit ist gewährleistet, dass Veränderun-
gen des Platzdesigns möglich sind, wenn 
die absolute Spielflächengröße beibehalten 
und die ökologischen Funktionen nicht be-
einträchtigt wird.

Aus spieltechnischen Gründen sind bei der 
Anlage der Spielbahn Geländeveränderun-
gen erforderlich. Die am intensivst genutz-
ten Spielelemente (Grüns, Abschläge, Sand-
hindernisse) und Spielbahn werden nach 
den derzeit anerkannten Standards aufge-
baut und modelliert.

Verkehrsflächen besonderer  
Zweckbestimmung; hier 
Feldwirtschaftswege 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 

__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes beschlossen (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

 Nohfelden, den __.__.____

 ________________
 Der Bürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §  2 
Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ die Anpassung des Geltungsbereiches 
beschlossen, den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet be-
schlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, wurde in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ im 
Internet veröffentlicht und zur Ansicht und zum He-
runterladen bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 BauGB). Zu-
sätzlich fand eine öffentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 

Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 
__.__.____ den Bebauungsplan als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan 
besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit 
Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Nohfelden, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 12 
Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit 
Umweltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Nohfelden, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge 
kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für 
jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte 
abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä-
ne und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 
2023 (Amtsbl. I S. 212).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 
2023 (Amtsbl. I S. 1119).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Oktober 1977 (Amtsbl. I S. 1009), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 12. Juni 2024 (Amtsbl. I 
S. 500).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 09. Oktober 2024 (Amtsbl. I S. 854).

GESETZLICHE GRUNDLAGENPLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH DER 2. ERWEITERUNG
(§ 9 ABS. 7 BAUGB) 

GELTUNGSBEREICH DES RECHTSKRÄFTIGEN BEBAUUNGSPLANES „ERWEITERUNG 
GOLFPARK BOSTALSEE“ (2019) 
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

F
VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER 
FELDWIRTSCHAFTSWEGE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

GRÜNFLÄCHE - ZWECKBESTIMMUNG GOLFSPORT
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

LSG

UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND SCHUTZOBJEKTEN IM SINNE DES 
NATURSCHUTZRECHTES; HIER: LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „L 2.02.01“ 
(AUSSERHALB)
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

N

UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND SCHUTZOBJEKTEN IM SINNE DES 
NATURSCHUTZRECHTES; HIER: NATURSCHUTZGEBIET „WIESENKOMPLEX BEI 
EISEN“ (N 6308 - 302) (AUSSERHALB)
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

FFH

UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND SCHUTZOBJEKTEN IM SINNE DES 
NATURSCHUTZRECHTES; HIER: FFH- UND VOGELSCHUTZGEBIET „DOLLBERG UND 
EISENER WALD“ (6308 - 301) (AUSSERHALB)
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND SCHUTZOBJEKTEN IM SINNE DES 
NATURSCHUTZRECHTES; HIER: NATIONALPARK HUNSRÜCK - HOCHWALD ZONE 2 
(PFLEGEZONE) (AUSSERHALB)
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

1.   GRÜNFLÄCHEN MIT DER 
ZWECKBESTIMMUNG GOLFSPORT

  GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

 Zulässig sind u.a.: 

Siehe Plan. 
Innerhalb der Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
Golfsport sind Nutzungen zulässig, die der ordnungs-
gemäßen Ausübung des Golfsports dienen. Dies gilt, 
soweit die Grünfläche nicht als Flächen mit Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) mit 
entsprechenden Einschränkungen festgesetzt ist. 

• Grüns (Greens), Vorgrüns (Collars), Abschläge 
(Tees), Spielbahnen (Fairways), Sandhindernisse 
(Bunker), Halbrauhes (Semirough), Rauhes (Rough), 
Wasserfl ächen, deren Lage nicht festgesetzt wird,

• bauliche Anlagen zur Unterbringung des 
Greenkeeping in den dafür vorgesehenen 
Bereichen,

• Wetterhäuschen, Abschlaghütte, Ballfangzäune,
• Caddywege, sonstige Verbindungswege zwischen 

den Bahnen und befestigte Zuwegungen zu den 
einzelnen Gebäuden,

• alle sonstigen für den ordnungsgemäßen Betrieb 
des Golfplatzes erforderlichen Einrichtungen (z.B. 
Beregnungs- und Drainagesystem).

2.  VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEGE 

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Feldwirtschaftswege bleiben für den öffentlichen 
Verkehr weiterhin zugänglich.

3.  MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Der zwischen der Golfbahn 10 und der Erweiterungs-
fl äche liegende Gehölzbestand muss aus spieltechni-
schen Gründen gerodet werden. Nach der Rodung und 
der Entnahme der Wurzelstöcke werden die Flächen 
gefräst. Nach dem Herstellen eines Planums sind die 
Flächen mit einer Regiosaatgutmischung anzusäen 
und zukünftig als Rough mit 1-2 maliger Mahd im Jahr 
dauerhaft als Glatthaferwiese (FFH-Lebensraumtyp 
6510) zu pfl egen und zu entwickeln. 
Unvermeidbare Beseitigung von Gehölzbeständen in-
nerhalb des Geltungsbereichs sind in der Zeit vom 
01.10. - 28.02. außerhalb der Brutzeit der Vögel aus-
zuführen.  
Die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pfl anzenbe-
ständen und Vegetationsfl ächen“ ist zu berücksichti-
gen. 
Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf 
einen sparsamen, schonenden und fachgerechten Um-
gang mit Boden zu achten. Oberboden, der bei der Er-
richtung und Änderung baulicher Anlagen sowie Ver-
änderungen der Erdoberfl äche ausgehoben wird, ist 
gem. § 202 BauGB in einem nutzbaren Zustand zu er-
halten. Bei den Bodenarbeiten sind die Anforderungen 
der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durch-
führung von Bauvorhaben“, der DIN 18915 „Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“ so-
wie der DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ 
einzuhalten. 
Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das Grund-
wasser sind die einschlägigen Schutzmaßnahmen ge-
mäß dem Stand der Technik umzusetzen. Betankungen 
und die Lagerung von Kraftstoffen, Hydraulik- und Mi-
neralölen sind nur auf befestigten und gegenüber dem 
Untergrund abgedichteten Flächen in dafür zugelasse-
nen Behältnissen erlaubt. 
Beim Aus- und Einbau und der Zwischenlagerung von 
Böden sind die Anforderungen der DIN 19915, DIN 
19639 und 19731 zu beachten. 
Für Oberbodenabtrag, -lagerung und -auftrag sind die 
Bestimmungen der DIN 18915 zu beachten.  
Vor dem Wiederandecken des Oberbodens sind die Bö-
den auf den baubedingt beanspruchten Flächen, so-
weit erforderlich, bis zu einer Tiefe von ca. 50 cm tief zu 
lockern. Die Bodenbeeinträchtigungen sind damit zu 
minimieren.  
Überschüssige Massen und unbrauchbare Stoffe sind 
gemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen ordnungs-
gemäß zu einer vom LUA genehmigten Erdmassen- 
und Bauschuttdeponie oder zu einer Recyclinganlage 
zu transportieren. Organische Stoffe sind zu einer Kom-
postieranlage zu bringen. 

4.  KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
 GEM. § 9 ABS. 1 A BAUGB

Zur Kompensation des ökologischen Defi zits (19.187 
öW) wird das Ökokontoprojekt „Extensiv genutztes 
Halboffenland“ in den Gemarkungen Sötern und Eisen 
(Gemeinde Nohfelden) und Schwarzenbach (Gemeinde 
Nonnweiler) der Naturland Ökofl ächen Management 
GmbH (ÖfM) herangezogen.
Durch die Planung kommt es zu einer Umwandlung 
von Wald in einer Größe von 0,9 ha nach § 8 LWaldG.
Der forstrechtliche Ausgleich ist innerhalb einer Frist 
von 3 Jahren nachzuweisen (Erstaufforstung an ande-
rer Stelle). 
Sollte der Nachweis innerhalb der angegebenen Frist 
nicht erfolgen, kann in Abstimmung mit der Forstbe-
hörde die Möglichkeit einer Walderhaltungsabgabe 
gem. § 8 Abs. 4 LWaldG in Anspruch genommen wer-
den. 
Der Vollzug des Ausgleichs wird zwischen dem späte-
ren Bauantragsteller bzw. Vorhabenträger und der 
Plangeberin vertraglich gesichert.

5. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES

 GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 24.01.2017

Bearbeitet im Auftrag von
Herrn Gottfried Hares
Golfpark Bostalsee GmbH 
Heidehof 3
66625 Nohfelden

Stand der Planung: 05.05.2025
ENTWURF 

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hugo Kern   
Dipl.-Ing. Sarah End

2. Erweiterung Golfpark Bostalsee
Bebauungsplan in der Gemeinde Nohfelden, Ortsteil Eisen

Maßstab 1:1000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab
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PLANGEBIET

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)
• Im Planungsgebiet fällt ausschließlich Niederschlagswasser an. Das Niederschlagswasser wird über Drainage-

systeme in die im Golfpark angelegten Teiche abgeleitet, dort gesammelt und bei Bedarf über ein Beregnungs-
system wieder auf die Spielbahnen zurückgeführt.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Abgrabungen und Aufschüttungen sind innerhalb der Grünfl ächen mit der Zweckbestimmung Golfsport mit 

einer Höhe/Tiefe von max. 5 m zulässig.
• Ballfangzäune sind an ausgewählten Stellen bis zu einer Höhe von 6 m zulässig, Zäune, die der Einfriedung 

des Geländes dienen, bis zu einer Höhe von 3 m.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock 
zu setzen.

Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenpla-
nung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von mögli-
chen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Denkmalschutz

• Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Altlasten

• Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpfl ichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in 
seiner Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

Bergbau

• Das Vorhaben befindet sich im Gebiet einer ehemaligen Eisenerzkonzession befindet. Ob unter diesem Be-
reich Abbau umgegangen ist, geht aus den Akten- und Planunterlagen des Oberbergamtes jedoch nicht her-
vor. Es wird empfohlen bei Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und dies 
dem Oberbergamt mitzuteilen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Gemeinde Nohfelden 
möglich.

HINWEISE

Landschaftsschutzgebiet „L 2.02.01“ 
Es gelten die rechtskräftigen Regelungen und Vorschriften der Verordnung über Landschaftsschutzgebiete der 
Gemeinde Nohfelden vom 12. August 1976 (Amtsbl. I S. 905), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 24. 
Oktober 2017 (Amtsbl. I S. 275). Der Geltungsbereich befi ndet sich derzeit noch größtenteils innerhalb des v.g. 
Landschaftsschutzgebiets. Eine Ausgliederung wird parallel zum vorliegenden Bebauungsplanverfahren bean-
tragt. Zeichnerisch wird der zukünftige Verlauf der Landschaftsschutzgebietsgrenze dargestellt.

Naturschutzgebiet „Wiesenkomplex bei Eisen“ (N 6308 - 302) (außerhalb)
Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
(Erhaltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernetzung, der im Gebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen 
und der in der Verordnung definierten Anhang-Arten: Kammmolch, Großer Feuerfalter und Goldener 
Scheckenfalter einschließlich ihrer Lebensräume.
Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Pflege und Entwicklung des strukturreichen Biotopkomplexes aus exten-
siv genutztem Grünland, insbesondere feuchter bis nasser Ausprägung, Hochstaudenfluren und naturnahen 
Mittelgebirgsbächen, welcher zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes beiträgt und einer 
Vielzahl von teils seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, wie z. B. Lilagold-Feuerfalter (Lycaena hip-
pothoe), Neuntöter (Lanius collurio) sowie wiesenbrütenden Vogelarten, einen geeigneten Lebensraum bietet. 

FFH- und Vogelschutzgebiet „Dollberg und Eisener Wald“ (6308-301) (außerhalb)
Schutzzweck ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
im Gebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und der in der Verordnung definierten Zielarten einschließlich 
ihrer Lebensräume.

Nationalpark Hunsrück - Hochwald (außerhalb)
Schutzzweck ist vor allem, in einem überwiegenden Teil seines Gebiets den möglichst ungestörten Ablauf der 
Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten sowie einen günstigen Erhaltungszustands der 
im Nationalparkgebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen und wild lebenden Tier- und Pfl anzenarten 
zu schützen, zu bewahren oder wiederherzustellen. Darüber hinaus soll die besondere Eigenart, landschaftliche 
Schönheit, Ruhe und Ungestörtheit des Gebietes bewahrt oder wiederhergestellt werden.

Schutzabstand Wald
Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein Abstand von 
30 Metern zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. Die gleichen Abstände sind bei 
der Neubegründung von Wald zu Gebäuden einzuhalten. Durch die Erweiterung bestehender Gebäude dürfen 
die gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt werden. Die Forstbehörde genehmigt Ausnahmen von 
dem gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstand, wenn
• der Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des von der Ab-

standsunterschreitung betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die forstwirt-
schaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks einschließlich sämtlicher 
Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche aus dem Eigentum zu 
verzichten und 

• aufgrund der Standortgegebenheiten, insbesondere der Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht.

Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme ist ein Plan beizufügen, aus dem die Flurstücksbezeichnung des 
Grundstücks sowie die genaue Lage des zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück hervorgehen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

NLP

RECHTSKRÄFTIGER BEBAUUNGSPLAN „ERWEITERUNG GOLFPARK BOSTALSEE“ (2019) 

Quelle: Gemeinde Nohfelden; ohne Maßstab
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Der bestehende Feldwirtschaftsweg im 
westlichen Bereich des Plangebietes wird in 
seinem derzeitigen Bestand planungs-
rechtlich gesichert. Im südlichen Randbe-
reich des Plangebietes wird ein bestehender 
Feldwirtschaftsweg überplant, weshalb ein 
neu zu errichtender Feldwirtschaftswegfest-
gesetzt wird. Die Erschließung der an den 
Golfpark angrenzenden landwirtschaftli-
chen und forstwirtschaftlichen Flächen wird 
durch diese Festsetzung gewährleistet. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die 
Festsetzungen dazu beitragen, die Beein-
trächtigungen der durch das Planvorhaben 
induzierten Eingriffe zu mindern und so 
weit wie möglich auszugleichen.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Kompensationsmaßnahmen

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Durch die Planung wird eine Waldumwand-
lung nach LWaldG begründet, die in Ab-
stimmung mit der zuständigen Behörde 
durch eine Erstaufforstung an anderer Stel-
le innerhalb einer First von 3 Jahren er-
bracht wird.

Das durch das Planvorhaben entstehende 
ökologischen Defizit von 13.542 ökologi-
schen Werteinheiten sollen durch Aus-
gleichsmaßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereiches kompensiert werden.

Die extern zu erbringende Kompensation 
des ökologischen Defizits erfolgt über das 
Einbringen der Ökokontomaßnahmen „Ex-
tensiv genutztes Halboffenland“ in den Ge-
markungen Sötern und Eisen (Gemeinde 
Nohfelden) und Schwarzenbach (Gemeinde 
Nonnweiler). 

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
und den Erläuterungen des Umweltberich-
tes zu entnehmen.

Festsetzungen aufgrund landes
rechtlicher Vorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. LBO und 
SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 SWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 LBO)

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver-
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Landschaftsbild. 

Um das Plangebiet für eine zweckmäßige 
Nutzung nutzbar zu machen, sind Gelände-
modellierungen erforderlich. Somit ist im 
Plangebiet die Errichtung von Böschungen, 
Aufschüttungen, Abtragungen und Stütz-
mauern zulässig.

Die Zulässigkeit zur Errichtung von Ball-
fangzäunen mit bis zu 6 m Höhe dient dem 
Schutz der angrenzenden Wohnbebauung 
und Landstraße. Die Zulässigkeit zur Errich-
tung von Zäunen mit bis zu 3 m Höhe dient 
dem Schutz der Golfparkgeländes vor Van-
dalismus und Diebstahl.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange ( sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die Belange von 
Sport, Freizeit und Erholung

Da die Anlage in aktueller und künftiger 
Form für Gastspieler grundsätzlich offen ist, 
wird dem Freizeit- und Erholungsbedürfnis 
breiter Bevölkerungsschichten Rechnung 
getragen. 

Wie die regionalökonomisch-touristische 
Wirkungsanalyse im Gutachten zur Erweite-
rung des Golfparks gezeigt hat, rechtfertigt 
der regionalökonomisch-touristische Nut-
zen und das damit verbundene öffentliche 
Interesse die geplante Erweiterung. 

Die Erweiterung dient damit dem Wohl der 
Allgemeinheit:

•	 Förderung der Tourismusentwicklung 
des Landkreises

•	 Synergieeffekte zwischen Golfpark und 
Tourismusstandort Bostalsee: Ausbau 
des Angebotes an Freizeitinfrastruktur, 
Qualitätsverbesserung und Stärkung 
des Images der Destination Bostalsee, 
neue Zielgruppen mit touristischer 
Wertschöpfung 

•	 Golfplatz als „weicher“ Standortfaktor 
bei Ansiedlung von Unternehmen und 
neuen Bürgern

Der Golfpark Bostalsee wurde zwischen-
zeitlich um 9 Spielbahnen auf eine insge-
samt 18-Loch-Golfpark-Anlage erweitert. 
Bei einer 18-Loch-Golfpark-Anlage sind 
gem. den Vorgaben des Deutschen Golf Ver-
bandes (DGV) 72 Schläge je Runde bei den 
Profis Standard. Aufgrund fehlender 
Flächenverfügbarkeit konnte bislang nur 
eine Anlage mit 71 Schlägen je Runde reali-
siert werden. Damit künftig auch nationale 
und internationale Turniere auf der Anlage 
stattfinden können, muss eine der neu an-
gelegten Spielbahn um einen Schlag erwei-
tert werden.

Die Erweiterung des Golfparks Bostalsee 
deckt sich mit den Tourismusstrategien von 
Land und Landkreis, welche die Stärkung 
des Aktivtourismus sowie die Attraktivierung 
des touristischen Zentrums Bostalsee durch 
ergänzende Freizeitinfrastrukturangebote 
beinhalten.  

Auswirkungen auf die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Die vorliegende Planung widerspricht den 
raumordnerischen Zielen des Landesent-
wicklungsplanes nicht, da das angrenzende 
Vorranggebiet für Naturschutz durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt wird.  

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Golf ist grundsätzlich landschaftsbildbe-
stimmend. Durch Spielbahnen und Erdbe-
wegungen wird das Landschaftsbild zwar 

verändert, die Golfplatzarchitektur berück-
sichtigt jedoch landschaftspflegerische und 
-gestalterische Maßnahmen mit naturna-
hen Landschaftselementen (landschaftsge-
rechte Gestaltung und Bepflanzung). Hier-
durch wird die Landschaft bereichert ohne 
besonders wertvolle Bereiche zu überpla-
nen. Darüber hinaus werden auch wertvolle 
Gebiete ohne jede Spielfunktion einbezo-
gen und landschaftstypische Bereiche in 
ihrer Funktion berücksichtigt.

Die Infrastruktur ist vorhanden und bauliche 
„Neuansätze“ für die Erweiterung der 
18-Loch-Golfanlage werden vermieden. Der 
Golfplatz ist siedlungsnah zugeordnet, so 
dass sich keine nachteiligen Auswirkungen 
durch die Erweiterung ergeben.

Grundsätzlich dient der Außenbereich auch 
der Naherholung des Menschen. Die Zu-
gänglichkeit der Landschaft für Erholungs-
suchende bleibt bestehen. Die Flächenkulis-
se der Erweiterung wird weiterhin einseh-
bar bleiben und auf sichtversperrende Ein-
zäunungen wird weitestgehend verzichtet. 
Grundsätzlich können zwischen der Spiel-
bahn auch Wege angelegt werden.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum planungsrelevanten Kenntnisstand las-
sen sich keine artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erkennen, die dem Vorha-
ben grundsätzlich entgegenstehen.

Hinweise auf das Vorkommen von ökolo-
gisch hochwertigen Tier- und Pflanzenarten, 
deren Vorkommen der 2. Erweiterung des 
Golfparks Bostalsee entgegenstehen könn-
te, liegen insgesamt nicht vor.

„Für die Erweiterung des Golfparks wurde 
eine Kahlschlagfläche am nördlichen Ende 
des Golfparks ausgewählt. 

Es werden Flächen beansprucht, die unter 
ökologischen Gesichtspunkten geringwer-
tig einzuordnen sind. Ein Vorkommen von 
seltenen und gefährdeten Tierarten im Ein-
griffsraum kann mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden. Verbotstatbe-
stände bezüglich § 44 BNatSchG treten 
nicht auf. 

Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzge-
biet wurde ein Antrag auf Ausgliederung 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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gestellt. Geschützte Biotope bzw. 
FFH-Lebensraumtypen sind nicht betroffen. 

Durch das Vorhaben kommt es weder zu 
einer Flächeninanspruchnahme oder einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
noch zu einer Gefährdung oder Verhinde-
rung der Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes eines NATURA 2000 – 
Gebietes.

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ergibt 
ein Defizit von 19.187 Ökologischen Wer-
teinheiten, welches über den Ankauf von 
Ökopunkten ausgeglichen wird. Der forst-
rechtliche Ausgleich wird innerhalb einer 
Frist von 3 Jahren nachgewiesen (Erstauf-
forstung an anderer Stelle).“
(Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan „2. Erwei-
terung Golfpark Bostalsee“ in der Gemeinde 
Nohfelden, Ortsteil Eisen; Büro Dr. Maas Gbr, Saarlouis; 
Stand: 23.04.2025) 

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Für die Erweiterung des Golfparks wird eine 
insgesamt 1,0 ha große Waldfläche in An-
spruch genommenen. Zum Ausgleich des 
entstehenden Waldverlustes ist gemäß 
LWaldG in mindestens demselben Flächen-
umfang eine Erstaufforstung zwingend not-
wendig. Für die inanspruchzunehmende 
Waldfläche wird ein entsprechender Wald-
ausgleich erbracht. Erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Belange der Forst-
wirtschaft sind somit nicht zu erwarten.

Landwirtschaftliche Belange sind durch die 
vorliegende Planung nicht betroffen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von der 
Erweiterung einer Spielbahn nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es faktisch 
zu keiner Versiegelung des Bodens. Inner-
halb des Plangebietes bleiben sämtliche Bo-
denfunktionen erhalten. Aufgrund der Viel-
zahl an vorhandenen Feldwirtschaftswegen 
im direkten Umfeld sind keine zusätzlichen 
externen Erschließungsmaßnahmen not-
wendig. Im Allgemeinen wird das Schutzgut 
Boden bei der Anlage von Spielbahnen 
nicht beeinträchtigt. 

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich keine 
natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im di-
rekten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge kleinflächiger Bodenver-
dichtungen ist weder für den Oberflächen-
abfluss noch die Grundwasserneubildung 
von Bedeutung. Da das anfallende Regen-
wasser wie bisher vor Ort vollständig und 
ungehindert im Boden versickert, der Boden 
weitgehend unverändert erhalten bleibt 
und daher dessen Versickerungsfähigkeit 
nicht verändert wird, wird die Grundwasser-
neubildungsrate im Vergleich zur Ausgangs-
situation gleich bleiben. Eine Reduzierung 
der Grundwasserneubildung und damit eine 
quantitative Veränderung des Grundwas-
sers sind demzufolge nicht zu erwarten. Zu 
größeren Tiefbaumaßnahmen, die eine 
Grundwasserabsenkung verursachten 
könnten, oder zu Gründungen in einem Be-
reich mit hoch anstehendem Grundwasser 
wird es nicht kommen. Dadurch verursachte 
Beeinträchtigungen sind daher ebenfalls 
nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Belan-
ge des Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser ist insgesamt nicht zu rech-
nen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die verkehrliche Erschließung erfolgt nach 
wie vor über die Straße Zur Heide, die in 
einen Feldwirtschaftsweg mündet. 

Die Straße und der Feldwirtschaftsweg kön-
nen das gegenwärtige Verkehrsaufkommen 
leistungsfähig abwickeln. Es sind auch kei-
ne verkehrlichen Probleme zu erwarten, 
wenn die Besucherzahl ansteigen wird. 

Der Ziel- und Quellverkehr verteilt sich über 
mehrere Stunden, da generell mit längeren 
Aufenthaltszeiten durch den Ausbau des 
Angebotes zu rechnen ist.

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den durch die vorliegende Planung berührt.  
Schmutzwasser fällt innerhalb des Plange-
bietes nicht an. Anfallendes Niederschlags-
wasser wird wie bisher über die belebte Bo-
denzone versickert.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung geht zwar eine klimawirksame 
Waldfläche verloren; aufgrund des Flächen-
umfangs können negative Auswirkungen 
auf die Belange des Klimas ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutzge-
biete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange, 
Auswirkungen auf die Sicherheit 
der Bevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt. Si-
cherheitsrelevante Aspekte werden bei der 
Planung der 2. Erweiterung des Golfplatzes 
ausreichend beachtet.

Zusätzlich schließen die im Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen innerhalb des 
Plangebietes jede Form der Nutzung aus, 
die innergebietlich oder im direkten Umfeld 
zu Störungen und damit zu Beeinträchti-
gungen führen können. 

Zudem ist die Erweiterungsfläche dem 
Außenbereich zugeordnet. Aktivitäten fin-
den somit ausschließlich auf den ausgewie-
senen Spielbahnen statt. Durch die Planung 
ergeben sich keine negativen Folgen. Wie 



Bebauungsplan „2. Erweiterung Golfpark Bostalsee“, Ortsteil Eisen 18 www.kernplan.de

die vorangegangenen Ausführungen bele-
gen, werden die Nutzbarkeit und auch der 
Wert der Grundstücke, auch der Grundstü-
cke im Umfeld, nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die dem Einzelnen unzumut-
bar ist. 

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Es sind keine nachteilige Auswirkungen auf 
die angrenzende Nachbarschaft zu erwar-
ten. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Freizeit- und Erholungsbedürfnis breiter 
Bevölkerungsschichten wird Rechnung 
getragen

•	 Regionalökonomisch-touristischer Nut-
zen, die Erweiterung dient dem Wohl 
der Allgemeinheit

•	 Keine hochbaulichen Maßnahmen er-
forderlich, die bestehende Golfplatz-
architektur berücksichtigt landschafts-
pflegerische und -gestalterische Ele-
mente

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Landwirtschaft

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Forstwirt-
schaft

•	 Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
durch Berücksichtigung sicherheitsrele-

vanter Anforderungen bei der Golfplatz-
architektur

•	 Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes; bei Beachtung der festge-
setzten Maßnahmen und Kompensa-
tionsmaßnahmen

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes 

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes oder 
des Schutzgutes Wasser

•	 Kein Erschließungsaufwand: Infrastruk-
tur ist vorhanden

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach aktuellem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Durch das Planvorhaben wird die Waldflä-
che im Gemeindegebiet um ca. 1,0 ha redu-
ziert, wobei die in Anspruch genommene 
Waldfläche gem. LWaldG vollständig ausge-
glichen wird.

Das Gebiet liegt größtenteils im Land-
schaftsschutzgebiet „L 02.02.01“. Zur Rea-
lisierung des Vorhabens wird daher ein An-
trag auf Ausgliederung des betroffenen Ge-
bietes aus dem Landschaftsschutzgebiet 
gestellt.

Darüber hinaus sind keine Argumente be-
kannt, die gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewogen. 
Aufgrund der genannten Argumente, die für 
die Planung sprechen, kommt die Gemein-
de Nohfelden zu dem Ergebnis die Planung 
zu realisieren.


